jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 19a 00. GFG 2013

00. GFG 2013 - 00. Gesundheitsfonds-Gesetz 2013

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.08.2025

1. (1)Der Fonds ist zur Erfullung seiner Aufgaben berechtigt, durch eigene oder von ihm beauftrage Sachverstandige
in alle fur die Abrechnung maligebenden Bucher und Aufzeichnungen der Empfanger von Zuwendungen Einsicht
zu nehmen, andere finanzierungsrelevante Voraussetzungen zu (berprifen und Uberpriifungen hinsichtlich der
ordnungsgemalien Diagnose- und Leistungscodierung vorzunehmen. Die Einsicht in Krankengeschichten darf in
pseudonymisierter Form insoweit erfolgen, als dies der Zweck der im Einzelfall vorgenommenen Uberprifung
erfordert; die weitere Verarbeitung dieser Daten durch den Fonds darf nur in anonymisierter Form erfolgen. Ein
Jahr nach Abschluss der Prifung sind die pseudonymisierten Daten zu I6schen bzw. zu vernichten.

2. (2)Der Fonds hat die ihm zur Verfigung stehenden Daten in anonymisierter Form dem Amt der Landesregierung,
dem Landesrechnungshof, den Sozialversicherungstragern, der Statistik Austria und dem Bundesministerium fur
Gesundheit zu Ubermitteln, soweit dies zur Qualitatssicherung, zur wirtschaftlichen Prifung der
Krankenanstalten, fir Planungszwecke, zu statistischen Zwecken oder zur Wahrnehmung von Aufgaben nach
dem 06. KAG 1997 erforderlich ist.

3. (3)Der Fonds darf als datenschutzrechtlich Verantwortlicher gemaf3 Art. 4 Z 7 der Verordnung (EU) 2016/679 zum
Schutz naturlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) zum Zweck der Erstellung der regionalen
Strukturpléne Gesundheit einschlieBlich der Sicherstellung der Angelegenheiten der Zielsteuerung-Gesundheit
auf Landesebene folgende personenbezogene Daten verarbeiten:

1. 1.von Arztinnen und Arzten, die in Oberésterreich ihren Berufssitz oder Dienstort haben, aus der Arzteliste
und der Ausbildungsstellenverwaltung, welche von der Osterreichischen Arztekammer Gber standardisierte
elektronische Schnittstellen zur Verfligung gestellt werden (§ 27a Abs. 2 und 3 Arztegesetz 1998);

2. 2.von Angehdrigen des zahnarztlichen Berufs bzw. Dentistenberufs, die in Oberdsterreich ihren Berufssitz
oder Dienstort haben, aus der Zahnérzteliste, welche von der Osterreichischen Zahnirztekammer Gber
standardisierte elektronische Schnittstellen zur Verfigung gestellt werden (§ 11a Abs. 2 Zahnarztegesetz).

4. (4)Angehorige des arztlichen oder zahnarztlichen Berufs oder Dentistenberufs betreffende Daten gemaf3 Abs. 3
sind zu l6schen, sofern diese fur die Zwecke gemal3 Abs. 1 nicht mehr erforderlich sind, spatestens jedoch nach

der Streichung aus der Arzte- bzw. Zahnérzteliste.

In Kraft seit 14.03.2025 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 19a Oö. GFG 2013
	Oö. GFG 2013 - Oö. Gesundheitsfonds-Gesetz 2013


